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RS OGH 1999/2/4 4Ob346/98f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.02.1999

Norm

AMG §55

Rechtssatz

Eine mit der Hauptware identische Mehrlieferung ist im Gegensatz zu einer Mehrlieferung, die aus verschiedenen

Arzneispezialitäten besteht, nicht geeignet, den Preis zu verschleiern und aus anderen als rein sachlichen

Überlegungen zum Kauf zu verleiten.
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